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Abwägungsbeschluss für die 2. Änderung des 
Bebauungsplanes 01/12 "Burgberg" im OT 

Wünsdorf der Stadt Zossen 
Organisationseinheit: 
Bauamt  

 
Beratungsfolge Geplante 

Sitzungstermine 
Ö / N 

Ortsbeirat Wünsdorf (Vorberatung)  Ö 
Ausschuss für Bau, Bauleitplanung, Wirtschaft, Energie und 
Umwelt (Vorberatung) 17.09.2024 Ö 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen 
(Entscheidung) 25.09.2024 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 

1. die anliegende Abwägungstabelle mit den eingegangenen Stellungnahmen 
zum Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Burgberg“ 

oder 

2.  die vorliegenden Abwägungsvorschläge werden mit dem laut Protokoll 
aufgeführten Änderungen übernommen. 

 
Mitwirkungsverbot gem. § 22 BbgKVerf 
[X] besteht nicht  [  ] besteht für: 
 
 
Begründung 
Der Entwurf wurde gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Zeit vom 
02.07.2024 bis einschließlich 02.08.2024 öffentlich ausgelegt. 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 27.06.2024. Die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange konnten bis einschließlich 02.08.2024 ihre 
Stellungnahme an die Stadt Zossen einreichen. Die eingegangenen 
Stellungnahmen wurden untereinander und gegeneinander abgewogen. Das 
Abwägungsergebnis wird mitgeteilt. 

 



Finanzielle Auswirkungen 
[X] Ja      [  ] Nein 
  
Gesamtkosten: Vermesser   7.060,03 € 

Planer          8.334,79 € 
Summe:     15.394,79 € 

Deckung im Haushalt: [X] Ja [  ] Nein 
Finanzierung 
aus der Haushaltsstelle: 

51101 
52110000 

  
 
Anlage/n 

1 Auswertungstabelle 
 

 



BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND 

STELLEN, DIE ÖFFENTLICHE BELANGE WAHRNEHMEN, 

nach § 4 Abs. 2 BauGB

DER NACHBARGEMEINDEN

nach § 2 Abs. 2 BauGB und der

BÜRGER

nach § 3 Abs. 2 BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

STAND: 06.09.2024

1
2

Anzahl
beteiligte Träger öffentlicher Belange
Nachbargemeinden

24
7

Antworten
12
1

3

4

Summe 31

Bürger

13

keine

1

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 2. ÄNDERUNG"                                                                                         ENTWURF



PLANVERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 01/12 "BURGBERG - 2. ÄNDERUNG" 

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange 
wahrnimmt 

1. 

� 
BRANDENBURG 1 BERLIN 1 � 1 

Dipl.-Ing. Volker Herge( 
Mulackstraße 37 
10119 Berlin 

Nur per E-Mail: info@planLJ1g-herger.de 

Milnbrium 
Klrlnb� 
"""Lall<!Osplaru,f1l 

Sonlll>\OfWai;,ng 
fuf �no. Bauen 
LMWOIV'ien 

Gemeinsame Landesplanungsabteilung 

Heming-ron-Tresckow-Straße 2-8 
14467Pasdilm 

Do�-Nr.: • Ä-2024-00036042 • 
Internet: gl.l>ertin-brnndenburg.de 

Potsdam, 17. Juli 2024 

2. Änderung Bebauungsplan 1/12 �Burgberg"
GL-Reg.-Nr. 0642/2013 
Verfahrensschritt: Entwurf, Stand: 20.06.2024 
Gamaind11 1 Ortsteil: Zossen / Wünsdorf 
Kreis: Teltow-Flämlng 
Region: Havelland-Flämlng 
Ihre Anfrage vom 27.06.2024 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur o.g. Planung geben wr folgende Stelluiljnahme ab: 
Stelungnahme zur Zielanfrage gemäß Art. 12 bzw. 13 d9s Landesplanungsvertrages 
Stelungnahme Im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß§ 4 Alls. 1 BauGB 
Stelungnahme im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß§ 4 Abs. 2 BauGB 

Beurteilung der angezeigten Planungsallslcht: 

� 
Ziele der Raumordnung slehan nicht entgegen 
Planungsabsicht steht im Widerspruch zu Zielen der Raumordnung 
Anpissung an Ziele der Raumordnung ist unter u.g. Voraussetzungen möglich 

1 . 1 äutarunga n: 
Die für die Planung maßgeblichen Ziele der Raumordnung weroen in der Begründung dargelegt. 
Zu ergänzen wäre Ziel 5.2 LEP HR, wonach neue Siedlungsflächen an vorhandene Siedlungsgebiete anzu
schließen sind. Dai Plangebiet schließt an das Siedlungsgebiet des Ortsteils Wünsdorf an. 
redakUoneller Hinweis: 
Da das Plangebiet außerhalb des Geltungsoereiches / engeren Wirkbereiches des Landesentwicklungsplans 
Flughafenslandortentwicklmg liegt, sollte dar Verweis auf diesen entfallen. 

ENTWURF 

1 Vorschlag für die Abwägung

1.1 Die Gemeinsame Landesplanungsabteitung bestätigt, daß die Pla
nung an die Ziele der Raumordnung angepaßt ist. 
Der redaktionelle Hinweis wird beachtet und aus der Begründung 
herausgenommen. 
Abwägungsvorschlag: der Hinweis wird berücksichtigt. 
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